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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrotes

öffentliche Sitzung vom 18. Dezember 2017

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkeh rsord nung:
c) Genehmigung e¡ner Ergönzungsverordnung

betreffend die Einrichtung eines Pork- und
Holteverbotes im Mühlenweg quf der
gegont¡berliegenden Stroßenseite der Anwesen 11 -
15

DER STADTRAI

ln Anbetrocht doss es sich ous Verkehrssicherheitsgründen empfiehlt, hinsichtlich
der Nuüung des neu eingerichteten Porkplotzes ,,Mühlenweg" ein Pork- und
Holteverbot im Mühlenweg ouf der gegeni¡berliegenden Stroßenseite der
Anwesen 1 1 -1 5 einzurichten;

ln Anbetrocht doss diese Moßnohme im Rohmen der Anwohnerversommlung
,,Schilsweg, Hütte und Mühlenweg" om Dienstog, 'dem 3. Oktober 2017
besprochen wurde;

Noch Kenntnisnohme des positiven Gutochtens von Frou J. Docteur des
Öffentlichen Dienstes der Wollonie und von Herm Polizeikommissor D. Boltus;

Aufgrund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Aufgrund des GeseEes über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die NuÞung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Boukommission;

beschließt
einstimmig,

die Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung eines Pork- und
Holteverbotes im Mühlenweg ouf der gegenüberliegenden Stroßenseite der
Anwesen 1 1 - 15 zu genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung
unter Anwendung folgender Artikel entsprechend onzupossen:

Artikel 1:

lm Mühlenweg, ouf der gegenüberliegenden Stroßenseite der Anwesen 1 1 - 15,

wird ein Pork- und Holteverbot eingerichtet



Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch dos Aufstellen der Verkehrsschilder
vom Typ E3, versehen mit den Zusotzschildern Xo und Xb, on den in Froge
kommenden Stellen.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lo ko len Demokrotie u n d der Dezentrol isie ru n g veröffentlicht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen zur
Genehmigung unterbreitet
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